
 

 

 

 

Ausschließlich per E- Mail 
 
Antrag auf Informationszugang nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
Ihre E-Mail vom 21.03.2023 
 
 
Sehr geehrte Frau Schröder, 
 
mit Ihrer E-Mail vom 21.03.2023 beantragen Sie beim Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) Auskunft über die dokumentierten Subtypen der Influenza A HPAI 
(LPAI) inkl. H und N und den Stämmen (clades) bei Ausbrüchen seit dem 1. Januar 2019 in 
Populationen von wildlebenden und in Gefangenschaft in Deutschland gehaltenen Tieren. 
 
Hinsichtlich der gehaltenen Tiere handelt es sich um amtliche Informationen im Sinne des § 2 
Nr. 1 S. 1 IFG, hinsichtlich der wildlebenden Tiere um eine Umweltinformation im Sinne des § 2 
Absatz 3 Nr. 1 UIG. 
 
Über Ihren Antrag entscheide ich wie folgt: 

I. Der Antrag wird abgelehnt. 
II. Der Bescheid ergeht gebührenfrei. 

 
Begründung: 
 
Zu I. 
Für die Jahre 2019 bis 2021 wird der Antrag abgelehnt, da die Informationen in zumutbarer 
Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft werden können, vgl. für die amtlichen 
Informationen § 9 Absatz 3 Alternative 2 IFG. 
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SEITE 2 VON 2 

Auf der Ihnen bereits bekannten Webseite des Tierseucheninformationssystems (TSIS) -  
https://tsis.fli.de/  -  findet sich unter dem Reiter Tierseuchenlage eine Verlinkung zu den 
Tiergesundheitsjahresberichten). 
 
Hier (unter https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00011127) sind die 
Tiergesundheitsjahresberichte der Jahre 2019 bis 2021 verfügbar1. In den Berichten sind Daten 
zu den Subtypen des Aviären- Influenza-Virus öffentlich verfügbar. Er ist somit allgemein 
zugänglich. Da Sie Ihren Antrag per E-Mail gestellt haben, ist davon auszugehen, dass Sie über 
einen Internetzugang verfügen und Ihnen damit die Informationsbeschaffung auf diese Art 
zumutbar ist. 
 
Die erfragten Daten für das Jahr 2022 sind nicht beim BMEL vorhanden. Der entsprechende 
Tiergesundheitsjahresbericht 2022 steht noch nicht zur Verfügung. Sobald der Bericht 
abgeschlossen ist, wird auch dieser an der genannten Stelle veröffentlicht. 
 
Zu II. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 IFG i. V. m. § 1 Absatz 1 der Verordnung über die 
Gebühren und Auslagen nach dem IFG (Informationsgebührenverordnung – IFGGebV).  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Rochusstraße 1, 53123 Bonn erhoben 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

                                                      
 
1 Tierjahresgesundheitsjahresbericht 2019 zur Aviären Influenza: 
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00065594 
 
Tierjahresgesundheitsjahresbericht 2020 zur Aviären Influenza 
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00076414 
 
Tierjahresgesundheitsjahresbericht 2021 zur Aviären Influenza 
https://www.openagrar.de/receive/openagrar_mods_00084605 
 
 


